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_____________ 
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Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 30.04.2019 

 Vorlage Nr. 19/0204 

Federf. Stadtamt: Amt für Integration und Sport 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Integrationsrat Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Kenntnisnahme 22.05.2019 7 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Fortbestand der Niederlassungserlaubnis bei unbestimmtem Auslandsaufenthalt von 

Drittstaatsangehörigen 

Antrag nach § 4 der Geschäftsordnung für den Integrationsrat der Integrationsrats-

mitglieder Fatma Cun, Habib Ay, Özkan Miyanyedi vom 24.04.2019 

 
Begründung: 

 

Grundsätzlich erlischt der Aufenthaltstitel gemäß § 51 Abs. 1 AufenthG kraft Gesetzes, 

wenn der Ausländer aus der Bundesrepublik Deutschland ausreist und nicht innerhalb von 

sechs Monaten oder einer von der Ausländerbehörde bestimmten längeren Frist wieder 

einreist.  

 

Ausnahmen gibt es für Besitzer einer Niederlassungserlaubnis: 

 

Gem. § 51 Abs. 2 Satz 1 AufenthG erlischt die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, 

der sich mindestens 15 Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat sowie die Nie-

derlassungserlaubnis seines mit ihm in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ehegatten 

nicht, wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehenden Grunde 

ausreist (§ 51 Abs. 1 Ziffer 6 AufenthG) oder wenn der Ausländer ausgereist und nicht in-

nerhalb von sechs Monaten oder einer von der Ausländerbehörde bestimmten längeren 

Frist wieder eingereist ist (§ 51 Abs. 1 Ziffer 7 AufenthG), wenn deren Lebensunterhalt gesi-

chert ist und kein Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 Ziffer 2 bis 5 AufenthG oder § 

54 Absatz 2 Ziffer 5 bis 7 AufenthG besteht.  
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Gem. § 51 Abs. 2 Satz 2 AufenthG erlischt die Niederlassungserlaubnis eines mit einem 

Deutschen in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ausländers nicht, wenn der Auslän-

der aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehenden Grunde ausreist oder wenn der 

Ausländer ausgereist und nicht innerhalb von sechs Monaten oder einer von der Auslän-

derbehörde bestimmten längeren Frist wieder eingereist ist (§ 51 Abs. 1 Ziffer 6 und 7 Auf-

enthG), wenn kein Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 oder § 54 Ab-

satz 2 Ziffer 5 bis 7 AufenthG besteht.  

 

Zum Nachweis des Fortbestandes der Niederlassungserlaubnis stellt die Ausländerbehörde 

am Ort des letzten gewöhnlichen Aufenthalts auf Antrag eine Bescheinigung aus. 

 

In der Sitzung wird Frau Foerster, Abteilungsleiterin Amt für Integration und Sport, die 

rechtlichen Möglichkeiten erläutern.  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Integrationsrat nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 Der Bürgermeister 

I. V.  

 

 

 

 

        Rainer Weichelt 

        Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

X Integrationsrates 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


